
 

 
 
 

Teilnahmebedingungen der „Freunde einladen“ Aktion 

§ 1 Allgemeine Bestimmungen 

1.1.​ Dieses Programm stellt keine Lotterie, kein Glücksspiel und kein Gewinnspiel im Sinne der 
Gesetze der Bundesrepublik Deutschland dar. 

1.2.​ Ziel des Programms ist es, das Bewusstsein für öffentliche Aktieninvestitionen bei 
Privatpersonen zu fördern. 

1.3.​ Die im Rahmen dieser Aktion bereitgestellten Informationen stellen weder eine Anlageberatung 
noch eine Anlageempfehlung im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung – MAR) sowie der dazugehörigen delegierten Rechtsakte dar. 
Ebenso stellen sie keine sonstige Beratung dar, insbesondere keine Anlageberatung im Sinne 
des Gesetzes Nr. 256/2004 Slg. über Kapitalmarktunternehmen. Die Gewährung einer 
kostenlosen Aktie stellt keine Empfehlung zum weiteren Erwerb bestimmter Wertpapiere dar. 
Die Investitionsentscheidung liegt ausschließlich beim Nutzer. 

1.4.​ Die Teilnahme ist freiwillig und setzt die vollständige Anerkennung dieser 
Teilnahmebedingungen voraus. 

1.5.​ Das Programm ist gültig ab dem 05.02.2026. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

2.1. Handelskonto: Ein reales Investmentkonto, das bei der XTB S.A. German Branch eröffnet wurde. 

2.2. Kontowert: Die Summe aus frei verfügbaren Mitteln (handelbares Guthaben) und dem Wert der 
Vermögenswerte (Aktien und ETFs). 

2.3. Vertrag: Der zwischen dem Kunden und der XTB S.A. geschlossene Vertrag über die Erbringung 
von Dienstleistungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen). 

2.4. Kunde: Eine natürliche Person, die erfolgreich ein XTB-Konto eröffnet und einen Vertrag 
abgeschlossen hat. 

2.5. Freund: Eine natürliche Person, die einen Empfehlungslink erhält und alle in den Ziffern 3.7 und 
3.8 genannten Voraussetzungen erfüllt. 

2.6. Nichtansässiger: Eine natürliche Person, die ihren Wohnsitz nicht auf dem Gebiet Polens hat. 

2.7. Veranstalter / XTB: XTB S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Prosta 67, 00-838 Warschau, eingetragen 
im Unternehmerregister des Amtsgerichts für die Hauptstadt Warschau unter der KRS-Nr. 
0000217580, NIP 527-24-43-955, REGON 015803782, Grund- und eingezahltes Kapital PLN 
5.878.462,55. XTB S.A. handelt auf Grundlage der Genehmigung der polnischen 
Finanzaufsichtsbehörde vom 8. November 2005. 

2.8. Teilnehmer: Ein Kunde, der an dem Programm teilnimmt und alle in Abschnitt 3 genannten 
Voraussetzungen erfüllt. 

2.9. Aktion: Die „Freunde einladen“-Aktion. 

 



 

2.10. Empfehler: Ein Kunde, der die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt und Freunde zur Teilnahme am 
Programm einlädt. 

2.11. Prämie: Eine Aktie eines börsennotierten Unternehmens, ausgewählt vom Veranstalter – in 
diesem Fall Deutsche Bank, ISIN: DE0005140008. 

2.12. Website: Die Website von XTB unter https://xtb.com/de 

2.13. XTB-Gruppe: Eine internationale Unternehmensgruppe, deren Kerngeschäft die Erbringung von 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel und der Investition in Finanzinstrumente ist. 

XTB Mobile App: Die mobile Anwendung, über die XTB seine Dienstleistungen anbietet (App Store / 
Google Play). 

§ 3 Teilnahmeberechtigte Personen 

3.1. Der Empfehler und der Freund müssen verschiedene natürliche Personen mit steuerlichem 
Wohnsitz in der Europäischen Union sein. 

3.2. Sowohl der Empfehler als auch der Freund müssen ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. 

3.3. Der Empfehler und der Freund unterliegen der Erfüllung der in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festgelegten Voraussetzungen. 

3.4. Sowohl der Empfehler als auch der Freund müssen die aktuellste Version der XTB Mobile App 
nutzen. 

3.5. Voraussetzungen zur Teilnahme als Empfehler 

3.5.1. Um als Empfehler teilnahmeberechtigt zu sein, muss der Kunde sämtliche der nachfolgenden 
Kriterien erfüllen: 

●​ Das Konto muss mindestens 30 Tage vorliegen. 
●​ Während der Laufzeit des aktiven Vertrags muss eine Einzahlung von mindestens 125 EUR 

erfolgt sein. 

3.5.2. Anforderungen an den Kontowert: 

●​ Der durchschnittliche tägliche Endsaldo des Kontos über die vergangenen 84 Tage darf nicht 
unter 0 EUR liegen; bei Konten, die innerhalb der letzten 84 Tage eröffnet wurden, wird der 
Durchschnitt auf Grundlage der gesamten Kontohistorie berechnet, oder 

●​ das Konto muss innerhalb der letzten 12 Monate für einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen 
einen Kontostand von mindestens 1.250 EUR aufgewiesen haben. 

●​ Seit der Kontoeröffnung müssen mindestens 15 Positionen in Aktien oder ETFs eröffnet 
worden sein. 

●​ Der Empfehler kann maximal 12 Empfehlungslinks während der gesamten Laufzeit und 
höchstens 3 Empfehlungslinks pro Kalendermonat generieren. Die Erstellung eines 
Empfehlungslinks zählt unabhängig von dessen Nutzung. 

3.6. Voraussetzungen zur Teilnahme als Freund 
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●​ Der Freund darf weder aktuell noch innerhalb der letzten 365 Tage vor Beginn des 
Programms Kunde von XTB gewesen sein. 

●​ Ein Kunde kann nur einmalig als Freund an dem Programm teilnehmen. 

 

§ 4 Teilnahmebedingungen 

4.1. Die Prämie besteht aus einer Aktie der Deutschen Bank, identifiziert durch die ISIN 
DE0005140008. 

Voraussetzungen für den Empfehler 

4.2. Um Anspruch auf die Prämie zu haben, muss der Empfehler die folgenden Bedingungen erfüllen: 

4.2.1.​ Der Empfehler muss innerhalb der XTB Mobile App einen Einladungslink generieren 
und diesen an einen Freund senden. Der Empfehler darf diesen persönlichen 
Einladungslink nicht öffentlich teilen. Eine öffentliche Weitergabe liegt insbesondere 
bei der Nutzung von Kanälen wie YouTube, WhatsApp-Gruppen, Podcasts, 
Messenger-Kanälen, Massen-E-Mails, Online-Foren oder Gutschein-Websites vor. 

4.2.2.​ Der Einladungslink ist einzigartig und ausschließlich zur Einladung eines Freundes 
bestimmt. 

4.2.3.​ Der Empfehler erhält die Prämie nur dann, wenn der eingeladene Freund sämtliche in 
den nachstehenden Ziffern 4.3 und 4.4 genannten Voraussetzungen erfüllt. 

Voraussetzungen für den Freund 

4.3.​ Um Anspruch auf die Prämie zu haben, muss der Freund die folgenden Bedingungen 
erfüllen: 

4.3.1.​ Der Freund muss die XTB Mobile App ausschließlich über den vom Empfehler 
erhaltenen Einladungslink herunterladen. Erfolgt der Download der XTB Mobile App 
auf anderem Wege, nimmt der Freund nicht am Programm teil. 

4.3.2.​ Der Freund muss einen gültigen Vertrag mit XTB abschließen. XTB ist berechtigt, den 
Vertragsabschluss gemäß den Vertragsbestimmungen abzulehnen. 

4.3.3.​ Der Freund muss XTB gestatten, dem Empfehler, dessen Einladungslink genutzt 
wurde, Informationen über sein Konto und seine erste Einzahlung zur Verfügung zu 
stellen. 

4.3.4.​ Der Freund muss der Teilnahme an diesem Programm durch Zustimmung zu den 
Teilnahmebedingungen (T&Cs) zustimmen. 

4.3.5.​ Der Freund muss einen beliebigen Geldbetrag auf sein reales XTB-Konto einzahlen. 
4.3.6.​ Sämtliche in Ziffer 4.3 genannten Schritte müssen innerhalb von 21 Tagen ab dem 

exakten Zeitpunkt der Generierung des Einladungslinks durch den Empfehler 
abgeschlossen werden. Andernfalls wird die Prämie nicht gewährt. 

4.3.7.​ Der Freund kann nur eine Prämie erhalten, unabhängig von der Anzahl der von ihm 
eröffneten Konten oder Unterkonten. 

4.3.8.​ Der Freund kann nur einmalig als Neukunde eine Prämie erhalten. Nehmen mehrere 
Promotions gleichzeitig teil, liegt die Entscheidung darüber, welches Programm die 
Prämie gewährt, ausschließlich beim Veranstalter. 

§ 5 Auslieferung der Prämie 

5.1. Der Veranstalter ist zugleich der Sponsor der Prämien. 

 



 

5.2. Die Prämien werden unverzüglich bereitgestellt. In jedem Fall wird die Prämie spätestens 
innerhalb von drei (3) Geschäftstagen, nachdem sämtliche in den Abschnitten 4.2, 4.3 und 4.4 
genannten Voraussetzungen erfüllt wurden, dem Hauptkonto des Kunden gutgeschrieben. 

5.3. Eine Auszahlung der Prämie in bar oder ein Umtausch in andere Instrumente ist ausgeschlossen. 

5.4. Alle Teilnehmer erhalten denselben Anteil, dessen Wert Marktschwankungen unterliegt. Der 
Teilnehmer erkennt an, dass der tatsächliche Wert der Aktie zum Zeitpunkt der Gutschrift vom 
ursprünglich angegebenen oder zum Zeitpunkt der Zuteilung ermittelten Wert abweichen kann. 

5.5. Mit der Gutschrift der Prämie geht das Eigentum an der Prämie vollständig auf den Teilnehmer 
über. 

5.6. Mit dem Erhalt der Prämie sind keine versteckten Gebühren oder Kosten verbunden. 

5.7. Sollte es aufgrund erheblicher Wertveränderungen der vom Veranstalter ausgewählten Aktien 
oder infolge externer Änderungen der Marktbedingungen nicht möglich sein, die vorgesehenen Aktien 
zu gewähren, behält sich der Veranstalter das Recht vor, an deren Stelle andere Aktien auszuwählen 
und zuzuteilen. 

 

§ 6 Steuern 

6.1. Die im Rahmen der Aktion gewährte Prämie stellt eine Vergütung im Zusammenhang mit einer 
Verkaufsförderungsmaßnahme im Sinne von Art. 21 Abs. 1 Nr. 68 des polnischen 
Einkommensteuergesetzes (PIT Act) dar und ist – sofern der Wert der Prämie PLN 2.000 nicht 
übersteigt – von der Einkommensteuer befreit. 

6.2. Im Fall von Steuerausländern (Non-Residents) stellt XTB gemäß dem polnischen 
Einkommensteuergesetz eine IFT-1R-Information aus, d. h. ein polnisches Steuerformular, das den im 
Rahmen der Promotion erhaltenen Prämienwert ausweist. Dieses wird spätestens bis Ende Februar 
des auf das Jahr des Prämienerhalts folgenden Steuerjahres ausgestellt. 

6.3. Bei Steuerausländern kann die im Rahmen der Promotion gewährte Prämie gemäß den in ihrem 
jeweiligen Steuerwohnsitzstaat geltenden Vorschriften steuerpflichtig sein. XTB übernimmt keine 
Verantwortung für die ordnungsgemäße steuerliche Erklärung oder Abführung etwaiger Steuern durch 
Steuerausländer in ihrem jeweiligen Steuerwohnsitzstaat. 

§ 7 Ausschluss & Beendigung 

7.1. XTB behält sich das Recht vor, die Gewährung der Prämie zu verweigern, wenn​
der Teilnehmer  

a) gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt, 

​
b) mehrfache Konten (Duplicate Accounts) festgestellt werden oder nach pflichtgemäßem Ermessen 
der begründete Verdacht auf betrügerische Handlungen besteht. 

7.2. XTB behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern sowie die Aktion 
vorübergehend auszusetzen oder vorzeitig zu beenden, insbesondere im Falle von 

 



 

​
a) Änderungen der allgemein geltenden Rechtsvorschriften, die das Geschäft von XTB, einschließlich 
der von XTB erbrachten Dienstleistungen oder des Kundenservices, betreffen oder betreffen könnten, 

​
b) Änderungen der Rechtsauslegung infolge von Gerichtsurteilen, Beschlüssen, Entscheidungen, 
Empfehlungen oder sonstigen Maßnahmen staatlicher Stellen, 

​
c) der Notwendigkeit, diese Teilnahmebedingungen an Entscheidungen, Anweisungen, Empfehlungen 
oder sonstige Stellungnahmen von Aufsichtsbehörden anzupassen, 

​
d) einer Änderung des Umfangs der von XTB ausgeübten Geschäftstätigkeit oder der von XTB 
erbrachten Dienstleistungen bzw. der Art und Weise ihrer Erbringung. 

7.3. Die geänderten Teilnahmebedingungen werden auf der Website veröffentlicht. Zusätzlich erhalten 
Teilnehmer, die den Kontoeröffnungsprozess bereits begonnen haben, eine entsprechende 
Benachrichtigung per E-Mail. 

7.4. Unbeschadet der Regelungen in Ziffer 7 Absätze 3 und 4 ist XTB berechtigt, die Aktion jederzeit 
ohne Angabe von Gründen zu beenden oder dessen Bedingungen zu ändern. Informationen über das 
Inkrafttreten der Änderungen, deren genauen Inhalt oder den Zeitpunkt der Beendigung des 
Programms werden auf der Website veröffentlicht und den Kunden zusätzlich per E-Mail mitgeteilt. 
Die Kunden werden hierüber mit einer Frist von 14 Tagen im Voraus informiert. Bis zum Inkrafttreten 
der neuen Regelungen oder der Beendigung des Programms gelten die in diesen 
Teilnahmebedingungen festgelegten Bestimmungen fort. Für Einladunglinks, die vor dem Inkrafttreten 
der Änderungen oder vor der Beendigung des Programms generiert wurden, gilt die Teilnahme am 
Programm zu den zum Zeitpunkt der Generierung jeweils geltenden Bedingungen. 

§ 8 Beschwerden & Streitbeilegung 

Die Grundsätze zur Einreichung und Bearbeitung von Beschwerden richten sich nach den 
Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die auf der Website verfügbar sind. 

§ 9 Schlussbestimmungen 

9.1. Inkrafttreten: 05.02.2026 

9.2. Die Aktion stellt eine Marketingkommunikation dar und begründet keine Anlageberatung. 

9.3. Diese Teilnahmebedingungen werden in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung 
gestellt. Für Auslegung und rechtliche Wirkung ist ausschließlich die deutsche Fassung maßgeblich 
und rechtsverbindlich. Die englische Fassung dient lediglich der Information und begründet keine 
Rechte oder Pflichten. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 


